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schwerdeführers im Hotel Alpina mit einer Sachverständigen Person geplant werden. Weiter sollte 

dem Beschwerdeführer jedoch auch die Gelegenheit gegeben werden, Argumente gegen das ge

plante Vorgehen sowie Alternativen oder Ergänzungen vorzubringen (Beleg 1). 

Mit Schreiben vom 7. Juni 2010 machte der Beschwerdeführer sein Erscheinen zum Termin davon 

abhängig, dass die Sozialberatung die Rechnung bezüglich nicht-kassenpflichtige Medikamente in 

der Höhe von Fr.  bezahlt hat (Beleg 2). In einem weiteren Schreiben vom 7. Juni 2010 

fordert der Beschwerdeführer Kostengutsprache für ein medizinisches Gutachten bei Dr. med. 

Roman Lietha in Rapperswil und stellt weitere Anträge. Er fordert u.a., dass bei Ablehnung der 

Kostengutsprache für erwähntes Gutachten auf eine Feststellung der Materialien in seinem Zim

mer im Hotel Alpina verzichtet werde. Gleichzeitig fordert er eine anfechtbare Verfügung (Beleg 3). 

In seinem 3. Schreiben vom 7. Juni 2010 an die Sozialberatung verlangt der Beschwerdeführer die 

Vergütung der Kosten für nicht-kassenpflichtige Medikamente in der Höhe von Fr.  (Beleg 

4). 

Mit Antwortschreiben vom 10. Juni 2010 teilte ihm das Fürsorgesekretariat mit, dass er den Ge

sprächstermin vom 17. Juni 2010 unabhängig davon wahrzunehmen habe, ob die Überweisung 

durch die Sozialberatung des geforderten Betrages von Fr.  schon stattgefunden habe 

oder nicht. Er wurde nochmals auf seine Mitwirkungspflicht - sowie bei deren Verletzung - auf eine 

allfällige Kürzung seiner Sozialhilfeleistungen hingewiesen. Zudem wurde ihm ausdrücklich zuge

sichert, dass die Medikamentenrechnung zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe übernommen 

werde. Weiter wurde er darauf hingewiesen, dass er sich im Rahmen des Gesprächs zum geplan

ten Vorgehen nochmals äussern könne (Beleg 5) 

Am 17. Juni 2010 kam der Beschwerdeführer mit einer Verspätung von mehr als einer Viertelstun

de zum Gespräch. Zufälligerweise war die Delegation der Fürsorgebehörde noch anwesend und 

erklärte sich dazu bereit, dass Gespräch doch noch stattfinden zu lassen. Mit seinem Benehmen 

vereitelte der Beschwerdeführer jedoch ein konstruktives Gespräch schon zu Beginn.. Dazu wird 

weiter auf die Ausführungen im Beschluss vom 26. Juni 2010 verwiesen (Beleg 8). 

Mit Schreiben vom 23. Juni 2010 wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, zu seinem Verhalten 

bzw. zum Sachverhalt schriftlich Stellung zu nehmen (Beleg 6). Dies tat er mit Schreiben vom 28. 

Juni 2010 (Beleg 7). 

Mit Beschluss vom 26. Juni 2010 wurde dem Beschwerdeführer, aufgrund seines unkooperativen 

Verhaltens, die wirtschaftliche Sozialhilfe für 3 Monate um 15% gekürzt. Da bezüglich Wohnraum

problematik endlich ein Abschluss gefunden werden kann, soll die Sanktion sofort wirken und den 
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Beschwerdeführer dazu bewegen, in Zukunft seine Mitwirkungspfiicht zu erfüllen. Einer allfälligen 

Beschwerde wurde diesbezüglich die aufschiebende Wirkung entzogen (Beleg 8). 

In seiner Beschwerde vom 11. August 2010 wirft der Beschwerdeführer der Fürsorgebehörde vor, 

dass deren Mitglieder seiner Person gegenüber sehr negativ eingestellt seien und er anlässlich 

des Gesprächs vom 17. Juni 2010 "eine Welle des Hasses und der Ablehnung" gespürt hätte. Als 

auch, der Gemeindepräsident "gegen seine Richtung gezogen sei", hätte er die Sitzung verlassen. 

Es ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer lediglich auf seine Verspätung hingewiesen und 

aufgefordert worden war sich zu setzen, damit man mit der Sitzung beginnen könne. Es handelt 

sich jedoch weder um Ablehnung noch um Hass, wenn Mitglieder der Fürsorgebörde mit den An

sichten des Beschwerdeführers nicht in jedem Punkt übereinstimmen, oder in den Worten des Be

schwerdeführers "gegen seine Richtung ziehen", sondern lediglich um einen anderen Standpunkt. 

Dies rechtfertigt es nicht, einen Termin mit der Fürsorgebehörde zu verweigern bzw. zu vereiteln. 

Auf weitere Ausführungen wird verzichtet diesbezüglich auf den Beschluss vom 26. Juli 2010 ver

wiesen (Beleg 8). 

Freundliche Grösse 

Gemeindeverwaltung Ingenbohl 
Soziales 

Beilage: 

- Gesprächseinladung vom 4. Juni 2010 (Beleg 1) 
- Schreiben Urs Beeler vom 7. Juni 2010; "Bezugnahme zu Ihrem Schreiben vom 4.6.2010" (Be

leg 2) 
- Schreiben Urs Beeler vom 7. Juni 2010; "Kostenzusage für ein medizinisches Gutachten bei Dr. 

med. Roman Lietha, Rapperswil, sowie weitere Anträge - Anforderung einer anfechtbaren Ver
fügung" (Beleg 3) 

- Schreiben Urs Beeler vom 7. Juni 2010;'Vergütung von nicht-kassenpflichtigen Medikamenten 
(Beleg 4) 

- Antwortschreiben der Fürsorgesekretariat Ingenbohl vom 10. Juni 2010 (Beleg 5) 
- Aufforderung zum rechtlichen Gehör vom 23. Juni 2010 (Beleg 6) 
- Stellungnahme Urs Beeler vom 28. Juni 2010; Bezugnahme zu Ihrem Schreiben "Rechtliches 

Gehör" vom 23.6.2010 (Beleg 7) 
- Beschluss der Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 26. Juli 2010 (Beleg 8) 

ursbeeler
Beschriftung
Da lachen ja die Hühner! Solche Sanktionen bewirken HAARGENAU DAS GEGENTEIL!Nur einem betagten Schwyzer Verwaltungsgericht und einer dubiosen Fürsorgebehörde Ingenbohl scheint dies nicht klar zu sein!

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
So ist es!

ursbeeler
Beschriftung
Schertenleib wäre nicht Schertenleib, wenn er nachträglich die Sache nicht anders darstellen würde...

ursbeeler
Beschriftung
Dass die Fb Ingenbohl eindeutige Ressentiments gegen die Person "Urs Beeler" hat, bestätigte Schertenleib vor Monaten am Telefon! 

ursbeeler
Beschriftung
Dies wurde anders formuliert!

ursbeeler
Beschriftung
Wie "gut" es die korrupte Fb Ingenbohl in Wirklichkeit meint, zeigt die Budgetkürzung von 15%! 




